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Max. 5 Tage Dauer und max. 50 Helfer pro Tag
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Ihre Kollektiv-Unfallversicherung

Liebe Kundin, lieber Kunde

Sie organisieren einen Anlass und wollen die Helferinnen 
und Helfer gegen die finanziellen Folgen von Unfällen ver-
sichern?

So wird’s gemacht:
 • Wählen Sie eine der beiden Leistungsvarianten auf 

der letzten Seite. 
 • Ergänzen Sie die fehlenden Informationen der QR-

Rechnung.
 • Überweisen Sie den Betrag vor Beginn des Anlasses.

Mit der Bestätigung Ihrer Zahlung via E-Banking, Mobile 
Banking oder am Post- oder Bankschalter sind Sie im 
Besitz eines gültigen Versicherungsvertrages. 

Bitte beachten Sie: 
Die Versicherung tritt frühestens um 18.00 Uhr am Tage 
der Prämienzahlung in Kraft (Bestätigung Ihrer erfolgten 
Zahlung). Wir empfehlen deshalb, die Einzahlung spätes-
tens 8 Tage vor Beginn des Anlasses vorzunehmen.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Anlass!  
 
Freundliche Grüsse
Baloise Versicherung AG

Vertragsbedingungen

Unfallversicherung für 
kurzfristige Anlässe

Umfang und Leistungen

Umfang der Versicherung
Versichert werden können Anlässe mit höchs tens  
50 Helfern pro Tag, welche nicht länger als 5 Tage dauern.
Versichert sind die am bezeichneten Anlass mitarbei-
tenden Helfer inkl. Servicepersonal sowie die Auf- und 
Abrüster, welche aufgrund ihrer Tätigkeit für den Ver-
sicherungsnehmer weder obligatorisch noch freiwillig 
gemäss dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung 
(UVG) versichert sind, für Berufsunfälle gemäss der Defini-
tion des UVG.
Bei Verschiebung des Anlasses gilt die Versicherung ohne 
weiteres für den späteren Zeitpunkt, sofern die Verschie-
bung der Baloise vorher mitgeteilt wird.

Leistungen

Heilungskosten (Schadenversicherung)
Sofern für die Heilungskosten keine gesetzliche Versiche-
rung besteht, übernimmt die Baloise die Heilungskosten 
gemäss den Bestimmungen des Krankenversicherungs-
gesetzes (KVG) und den dazugehörenden Verordnungen.
Soweit die Heilungskosten durch eine gesetzliche Ver-
sicherung oder von einem haftpflichtigen Dritten bzw. 
seinem Versicherer bezahlt werden, entfällt eine Vergü-
tung aufgrund dieses Vertrages.

Taggeld (Summenversicherung)
Die Baloise bezahlt bei vorübergehender Arbeitsunfähig-
keit (beginnend am dritten Tag nach dem Unfalltag) das 
vereinbarte Taggeld gemäss gewählter Variante A oder B.

Todesfallkapital (Summenversicherung)
Stirbt der Versicherte an den Folgen eines versicherten 
Unfalles, so zahlt die Baloise die für den Todesfall versi-
cherte Summe an die gesetzlichen Erben aus.

Invaliditätskapital (Summenversicherung)
Die Baloise bezahlt bei einer innert 10 Jahren seit dem 
Unfall eintretenden, voraussichtlich lebenslänglichen, 
unfallbedingten Invalidität das Invaliditätskapital aus.
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Der Invaliditätsgrad wird anhand der Skala der Integri-
tätsschäden gemäss den Grundsätzen des UVG ermit-
telt.
Die Entschädigung erfolgt in Abhängigkeit vom Inva-
liditätsgrad und vom Invaliditätskapital gemäss der 
gewählten Leistungs variante.
Das Invaliditätskapital wird wie folgt er mittelt:
Für den 25 % nicht übersteigenden Teil der unfallbeding-
ten Invalidität aufgrund der einfachen Versicherungs-
summe.
Für den 25 %, nicht aber 50 % übersteigenden Teil der 
unfallbedingten Invalidität  aufgrund der dreifachen Ver-
sicherungssumme.
Für den 50 % übersteigenden Teil der unfallbedingten 
Invalidität aufgrund der fünffachen Versicherungs-
summe.

Allgemeines

Unfall
Wenden Sie sich bei einem Unfall sofort an die Baloise.

Versicherungsbeginn und -ende
Der Versicherungsschutz für die Helfer gilt während der 
Dauer des Anlasses, jedoch maximal 5 Tage; für Auf- und 
Abrüster sind Unfälle maximal 7 Tage vor und nach dem 
Anlass mitversichert. Der Versicherungsschutz beginnt 
jedoch frühestens um 18.00 Uhr am Tage der Prämienein-
zahlung (Bestätigung der erfolgten Zahlung).

Versicherungsvertrag
Als Versicherungsvertrag für den Kunden gilt die Bestä-
tigung der Zahlung. Für die Basler gilt die korrekt ausge-
füllte Zahlungsbestätigung als Versicherungsvertrag. Ist 
die Zahlungsinformation unvollständig oder unleserlich 
ausgefüllt bzw. enthält sie falsche Angaben, so besteht 
kein Versicherungsschutz.

Zusätzliche Vertragsgrundlagen
Im Übrigen gilt das Bundesgesetz über den Versiche-
rungsvertrag (VVG).

Ausschlüsse

Teilnehmer am Anlass sind nicht versichert.
Ausgeschlossen sind Unfälle 
 • infolge kriegerischer Ereignisse sowie innerer 

Unruhen,
 • durch Erdbeben in der Schweiz und im Fürstentum 

Liechtenstein sowie als Folge ionisierender Strahlung 
aller Art,

 • bei der Begehung eines Vergehens oder Verbrechens,
 • infolge absichtlicher Einnahme oder Injektion von 

Medikamenten oder Drogen, für die keine medizini-
sche Indikation vorliegt.

Die Versicherungsleistungen werden für den Todes- und 
Invaliditätsfall anteilsmässig gekürzt, wenn die Gesund-
heitsbeeinträchtigung nur teilweise die Folge des Unfal-
les ist.

Leistungsbegrenzungen

Heilungskosten
Die Zahnarztkosten werden nur für die erstmalige defini-
tive Instandstellung der ge schä digten Zähne übernom-
men. Bei Zahnschäden, deren abschliessende Be      han d-
lung wachstumsbedingt noch nicht möglich ist, werden 
die Kosten für Zwischenbehandlungen bis maximal zum 
25. Altersjahr übernommen.

Taggeld
Die Leistungsdauer ist auf 730 Tage be grenzt. Bei teil-
weiser Arbeitsunfähigkeit wird das Taggeld um einen 
dem Grad der Arbeitsfähigkeit entsprechenden Betrag 
ge kürzt.
Solange der Versicherte noch nicht 16 Jahre alt ist, wird 
ihm kein Taggeld ausgerichtet.

Todesfallkapital
Ist der Versicherte zum Zeitpunkt des Todes noch nicht 
16 Jahre alt, so beträgt die Todesfalleistung höchstens 
CHF 20’000.
Ein wegen des gleichen Unfalles bereits bezahltes Invali-
ditätskapital wird an das Todesfallkapital angerechnet.
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Baloise Versicherung AG
Aeschengraben 21 
Postfach
4002 Basel
Kundenservice 00800 24 800 800
kundenservice@baloise.ch
baloise.ch
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Zahlteil Konto / Zahlbar an
CH97 3000 0001 4000 1610 9
Baloise Versicherung AG
Postfach
4002 Basel

Referenz
20 22353 00000 00000 00000 00000

Zusätzliche Informationen
Anlass:

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung
CHF

Betrag

So einfach geht es, die Versicherung abzuschliessen!

à Per E-Banking oder Mobile Banking: Entsprechende App Ihrer Bank öffnen, QR-Code
einscannen, Betrag (bzw. Prämie) der ausgewählten Variante und den zu versichernden Anlass
eingeben (Zwingend: Bezeichnung, Ort und Datum des Anlasses) und Zahlung auslösen.

à Am Post- oder Bankschalter: Die QR-Rechnung wie einen Einzahlungsschein benutzen, den
Betrag (bzw. Prämie) der ausgewählten Variante und den zu versichernden Anlass eingeben
(Zwingend: Bezeichnung, Ort und Datum des Anlasses).

Versicherungsleistungen Variante A Variante B

Taggeld ab 3.Tag 30 50

Tod 40’000 50’000

Invalidität 80’000 100’000

Heilungskosten mitversichert mitversichert

Prämie (Betrag) 170 200

Alle Beträge in Schweizer Franken

Konto / Zahlbar an
CH97 3000 0001 4000 1610 9
Baloise Versicherung AG
Postfach
4002 Basel

Referenz
20 22353 00000 00000 00000 00000

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Annahmestelle

Empfangsschein
"

Währung

CHF
Betrag


